
  

PRIVATVORSORGE STÄRKEN 
ZULAGENRENTE ERNEUERN  
BESCHLUSS MIT-BUNDESVORSTAND 5. JULI 2016 
 

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) will die kapitalgedeckte 
Altersvorsorge stärken. Die MIT will die „Riester-Rente“ grundlegend verbessern und damit 
zu einer attraktiven neuen Zulagenrente weiterentwickeln. 
 
Das Ziel der 2002 eingeführten Riester-Rente war, die im Rahmen der Rentenreform 
(2000/2001) beschlossene Absenkung des Nettorentenniveaus für sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte durch geförderte Eigenvorsorge zu kompensieren. Die Realität zeigt 
jedoch, dass wichtige Annahmen bei der Implementierung der Riester-Rente nicht mehr 
gelten und der Gesamtprozess durch kostenträchtige Konstruktionsfehler geprägt ist. 
Dies belastet die Akzeptanz erheblich. Ebenso müssen die Folgen zunehmend wechselhaf-
ter Erwerbsbiografien, beispielsweise auch der Wechsel von sozialversicherungspflichti-
ger Beschäftigung und Selbstständigkeit, berücksichtigt werden. 
 
Zur Stärkung einer neuen Form der Zulagenrente und Sicherung der Ziele fordert die MIT: 
 

1. Freibetrag i.H.v. 100 Euro pro Monat bei der Grundsicherung im Alter: 

Die eigene Sparleistung muss belohnt werden und darf nicht vollständig mit der 
Grundsicherung verrechnet bzw. von ihr aufgezehrt werden. 
 

2. Öffnung für alle Erwerbstätigen, insbesondere Selbstständige: 

Die staatliche Förderung ist auf alle Erwerbstätigen zu erweitern. 
 

3. Dynamisierung der steuerlichen Förderhöchstgrenze, Zulagen und Sparverträge: 

Die Versicherungswirtschaft unterliegt durch stetig steigende Beitragsbemes-
sungsgrenzen und Inflationseffekte wechselnden Rahmenbedingungen. Die staat-
liche Förderung ist jedoch seit 2002 eingefroren. Um die Ziele der Zulagenrente zu 
sichern, müssen daher Förderung und Leistung dynamisiert werden. Die Förder-
höchstgrenze soll an die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) gekoppelt werden und 
vier Prozent der BBG betragen. 
 

4. Verwaltungsprozesse optimieren: Übernahme der ZFA-Aufgaben durch die Fi-

nanzämter 

Die Verwaltungsprozesse rund um die Bearbeitung der Zulagen sind zeitintensiv 
und kostentreibend. Die Verfahren müssen vereinfacht werden! Die Zuständigkeit 
für die Berechnung und Zuweisung der Zulagen für die Sparer ist auf die Finanz-
verwaltung zu übertragen. Dadurch wird auch die Beantragung der ihnen zu-
stehenden Förderung vereinfacht. Dies soll im Rahmen der Verhandlungen der 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen durchgesetzt werden. 

  



  

 
5. Nachzahlungsmöglichkeit schaffen, Produkte verbessern: 

Neben verbesserten kundenorientierten Abläufen ist sicherzustellen, dass alle Ver-
träge optimal bespart werden und alle Zulagen beantragt bzw. zugewiesen wer-
den. Zusätzlich sollte eine Nachzahlungsmöglichkeit eingeführt werden. Sparer 
müssen in die Lage versetzt werden, von den maximalen Förderungen und Leistun-
gen zu profitieren. Für schwierige Lebenssituationen soll eine chancen- und risiko-
orientierte Lösungsvariante mit reduzierter Beitragsgarantie angeboten werden. 
 

6. Vertragswechsel nicht inzentivieren: 

Die Abschlussprovision bei Vertragswechsel soll auf eine Handlinggebühr i.H.v. 
maximal 150 Euro begrenzt werden. 


